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gungen zu erschließen, strebt ein stän
dig engeres arbeitsteiliges Zusam
menwirken mit den sozialistischen 
Bruderländern an und beruht auf den 
weltanschaulichen, erkenntnistheore
tischen und methodologischen Grund
lagen des Marxismus-Leninismus; 
g) die tätige Mitwirkung aller 
Bürger beim Schutz ihrer Gesund
heit setzt eine allgemeinverständ
liche wissenschaftliche Information 
über eine gesundheitsfördernde Le
bensweise und richtiges Verhalten 
bei Krankheiten sowie die Herstel
lung eines der sozialistischen Gesell
schaft entsprechenden Verhältnisses 
von Arzt und Patient voraus. Nur 
im Sozialismus, in einer von Ausbeu
tung und Unterdrückung befreiten 
Gesellschaft, kann die Medizin ihrer 
humanistischen Zielsetzung uneinge
schränkt dienen, ist der Arzt vom 
entwürdigenden Zwang befreit, sei
nen Beruf als Gewerbe zu betreiben, 
an der Krankheit der Patienten zu 
verdienen und das Maß seiner me
dizinischen Leistungen nicht nach der 
Schwere der Erkrankung, sondern 
nach den finanziellen Möglichkeiten 
seiner Patienten zu gestalten. Nur 
im Sozialismus kann es einen um
fassenden Gesundheitsschutz geben, 
der von gesellschaftlichen Verhält
nissen ausgeht, in denen der Mensch 
im Mittelpunkt allen gesellschaft
lichen Denkens und Handelns steht. 
Mit der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft 
entsprechend den Beschlüssen des 
VIII. und IX. Parteitages der SED 
sowie dem Programm der SED er
halten G. und Gesundheitsschutz eine 
zunehmende Bedeutung.

Gewaltenteilung: die von Montes
quieu in seinem Werk „Der Geist 
der Gesetze“ (1748) entwickelte 
Lehre von der Teilung der Staats
gewalt in drei unabhängig voneinan
der wirkende Gewalten, die sich 
wechselseitig kontrollieren sollten: 
in Legislative (Gesetzgebung), Exe
kutive (Regierung und Verwaltung)

und Jurisdiktion (Gerichtsbarkeit, 
Rechtsprechung). Eine G. in diesem 
Sinne hat es in der Geschichte nie 
gegeben, sie ist eine Fiktion. Mon
tesquieus Lehre bezweckte die Ein
schränkung der Macht der absoluten 
Monarchie in Frankreich; sie war 
gleichsam ein Kompromißvorschlag 
an den absoluten Monarchen, der 
aufstrebenden Bourgeoisie die Ge
setzgebung zu überlassen, während 
König und Feudaladel die anderen 
beiden „Gewalten“ behalten sollten. 
Damit sollte die Bourgeoisie ökono
mische und politische Entwicklungs
möglichkeiten erhalten. Als Organi
sationsprinzip des bürgerlichen Staa
tes soll die G. die Illusion erwecken, 
daß der bürgerliche Staat die Rechte 
aller Bürger sichere und klassen
indifferent sei. Die G. hebt indes die 
kapitalistische Ausbeutung und Un
terdrückung der Werktätigen nicht 
auf. Durch die G. wird die Klassen
herrschaft der Bourgeoisie und die 
fortschreitende Unterordnung des 
Parlaments und der Rechtsprechung 
unter die Exekutive, die sich unter 
den Bedingungen des staatsmonopo
listischen Kapitalismus rasch voll
zieht, lediglich verschleiert. Der so
zialistische Staat kennt keine G.; die 
Volkssouveränität (-»- Souveränität) 
schließt die Exekutive und Jurisdik
tion ein.

Gewaltverbot: zwingendes, völker
rechtliches Grundprinzip, das die 
Staaten verpflichtet, sich in ihren in
ternationalen Beziehungen der An
drohung oder der Anwendung von 
Gewalt, d. h. aller militärischen, po
litischen, wirtschaftlichen u. a. For
men des Zwanges zu enthalten, der 
gegen die politische Unabhängigkeit 
oder die territoriale -»■ Integrität 
eines Staates gerichtet oder in ir
gendeiner anderen Weise mit den 
Zielen der Vereinten Nationen un
vereinbar ist. Eine solche Gewalt
anwendung stellt eine schwere Ver
letzung des -> Völkerrechts dar und 
darf niemals als Mittel zur Regelung
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